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Aktuelles in der betrieblichen Altersversorgung (bAV) 
 
 
1. Beitrag zum Pensions-Sicherungs-Verein sinkt drastisch 
Der Pensions-Sicherungs-Verein Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit (PSVaG) hat be-
kannt gegeben, seinen Beitragssatz für das Jahr 2010 auf Grund des guten Schadenverlaufs 
auf 1,9 Promille zu senken. Der Beitragssatz für 2009 betrug 14,2 Promille und lag weit über 
dem langjährigen Durchschnitt von 3,2 Promille. Zu beachten sind die Regelungen zu den 
Sonderumlagen. Ausführliche Informationen zum Thema „Insolvenzsicherung und PSVaG“ 
enthalten unsere bAV-Dialoge Nr. 73 und Nr. 80 im Downloadbereich des geschlossenen 
Vermittlerbereichs der WWK. Für die grundsätzlich PSV-pflichtigen Durchführungswege Unter-
stützungskasse, Direktzusage und Pensionsfonds ist dies eine höchst erfreuliche Entwicklung! 
 

2. Vorteilhaftes Urteil bei der gesetzlichen Kranken-/Pflegeversicherung der Rentner 
Das Bundesverfassungsgericht (BVerfG) hat mit Beschluss vom 28.09.2010 entschieden 
(Az.: 1 BvR 1660/08), dass Leistungen aus einer bAV, welche aus der privaten Fortführung mit 
Eigenbeiträgen des Arbeitnehmers nach seinem Ausscheiden aus dem Betrieb entstanden 
sind, nicht der Beitragspflicht in der gesetzlichen Kranken- und Pflegeversicherung (KVdR) 
unterliegen, wenn der Arbeitgeber alle Rechte und Pflichten aus dem Vertrag auf den Versi-
cherten übertragen hat (Versicherungsnehmerwechsel auf den ausgeschiedenen Arbeitneh-
mer). Als Konsequenz wären die Leistungen des Vertrags in einen in der KVdR beitragspflich-
tigen betrieblichen und einen beitragsfreien privaten Teil aufzusplitten. 

Nun ist das Bundessozialgericht (BSG) am Zug, hat aber vom BVerfG Vorgaben erhalten, die 
gegensätzlich zur ursprünglichen Rechtsprechung des BSG sind. Die Bestimmungen zur prak-
tischen Umsetzung sind noch abzuwarten.  
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3. Höchstbeitrag nach § 3 Nr. 63 EStG im Jahr 2011 unverändert 
Die Beitragsbemessungsgrenze (BBG) zur Deutschen Rentenversicherung Bund (West) än-
dert sich im Jahr 2011 gegenüber dem Jahr 2010 (66.000 EUR p. a.) nicht. Folglich bleibt der 
allgemeine jährliche Höchstbeitrag zu Direktversicherungen, Pensionskassen und Pensions-
fonds nach § 3 Nr. 63 Satz 1 und 2 EStG in Höhe von 2.640 EUR (4% der BBG) unverändert. 

 

Sie haben noch Fragen? Wir freuen uns auf Ihren Anruf unter (089) 51 14-34 56. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Ihr bAV-Kompetenz-Center 
 

i. V. Christian Schulz 
 
Leiter bAV-Kompetenz-Center 
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Köln, 5. November 2010  
 
 

Presse-Mitteilung 
 
 
Der Pensions-Sicherungs-Verein, Köln, der im Fall der Insolvenz des Arbeitgebers die 
Betriebsrenten weiter zahlt, hat seinen Beitragssatz für das Jahr 2010 auf 1,9  Promille 
(Vorjahr 14,2 Promille) festgesetzt. Damit muss die deutsche Wirtschaft in diesem Jahr 
deutlich weniger für die Pensionssicherung insolventer Unternehmen aufbringen als im 
Vorjahr.  

 
Der Beitragssatz wird bezogen auf die von den Arbeitgebern bis 30. September 2010 ge-
meldete Beitragsbemessungsgrundlage. Dabei handelt es sich um die abgesicherten Rück-
stellungen für Betriebsrenten in den Bilanzen der Mitgliedsunternehmen, die 288 Mrd. € 
betragen. Insgesamt müssen die Mitgliedsunternehmen in diesem Jahr somit rd. 
547 Mio. € (im Vorjahr rd. 4 Mrd. €) zahlen. 
 
Damit hat sich die bereits zur Jahresmitte festgestellte Entspannung bei der Insolvenzent-
wicklung gegenüber dem Vorjahr verstärkt fortgesetzt, insbesondere auch deshalb, weil 
kein außerordentlicher Großschaden zu verzeichnen ist. Mit dem jetzt für das Jahr 2010 
festgesetzten Beitragssatz, der auch deutlich unter dem durchschnittlichen Beitragssatz von 
3,2 Promille liegt, hat die Insolvenzsicherung der betrieblichen Altersversorgung durch 
den PSVaG die Folgen der Finanz- und Wirtschaftskrise bewältigt und ist wieder in der 
Normalität angelangt. 
 
Im Pensions-Sicherungs-Verein sind rd. 79.000 Unternehmen Mitglied. Rechtsgrundlage 
ist das Betriebsrentengesetz. Hierin ist dem PSVaG ein Umlageverfahren zur Finanzierung 
seiner Leistungen vorgeschrieben. Deshalb spiegelt sich die Schadenentwicklung eines 
Jahres im jeweiligen Beitragssatz wider. 

 






